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MITTEILUNGSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: M 11/0518 

701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung Datum: 14.11.2011 

Bearb.:  Herr Werner Kurzewitz Tel.: 175 öffentlich 

Az.:  701.1-Herr Kurzewitz/Jung  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Umweltausschuss 16.11.2011 Anhörung 
 
 

Beschwerde des Kunden Frank G. wegen Nichtleerung seiner Gelben Tonne am 
21.09.2011 an Der Grüne Punkt mit Kopie an Herrn Wiersbitzki (Umweltausschuss) 
hier: Stellungnahme 
 
 
 
Sachverhalt 
Mit beigefügter email vom 21.09.2011 (Schriftverkehr vom Betriebsamt anonymisiert) be-
schwert sich der Norderstedter Kunde Frank G. über die Nichtentleerung seiner Gelben Ton-
ne am 21.09.2011. 
 
Hierzu weist das Betriebsamt auf Folgendes hin: 
 
Die Verkaufsverpackungen aus Gelben Tonnen und Gelben Säcke werden nach der Verpa-
ckungsverordnung außerhalb der öffentlichen Abfallwirtschaft von den privaten Kunden ab-
geholt und einer Verwertung zugeführt. 
 
Die im Auftrag von Der Grüne Punkt –Duales System, Deutschland GmbH- in Norderstedt 
mit der Einsammlung von Leichtverpackungen beauftragte Firma Brockmann Recycling Nüt-
zen vertrat im vorliegenden Fall irrtümlich die Auffassung, dass es sich bei bestimmten Mate-
rialien – konkret: Styropor und Folien, die nach dem Möbelkauf dem Karton entnommen und 
in die Gelbe Tonne geworfen wurden-  nicht um Verkaufsverpackungen des privaten End-
verbrauchers handelte. 
 
Die am Entleerungstag 21.09.2011 bereitgestellte Gelbe Tonne blieb somit unzulässiger 
Weise nicht geleert stehen. 
 
Das Betriebsamt hat sich in dieser Sache in Gesprächen sowohl an die Fa. Brockmann als 
auch an Der Grüne Punkt gewandt. Die Fa. Brockmann wurde von beiden Seiten deutlich 
darauf hingewiesen, dass ihre Rechtsauffassung in dieser Sache falsch war. 
 
Die Entsorgung wurde am 06.10.2011 nachgeholt. 
 
Das Schreiben von Der Grüne Punkt an Fa. Brockmann Recycling und ein Auszug aus der 
Verpackungsverordnung mit Kommentierung sind beigefügt. 
 
 
Anlagen: 3 
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